
Amtsplan
Begründung

zum Bebauungsplan "lm Woogtal'' der Ortsgemeinde
Bobenhei.m am Berg

Um dem Bedarf an baureihen Grundstücken gerecht zu werden, hat
der Rat der Ortsgemei.nde Bobenheim am Berg erstma]s am 23.1]..197].
di.e Aufstellung ei.nes Bebauungsplanes fÜr das Gebiet "lm Woogtal''
beschlossen

Am 25.1.1972 wurde der hierauf geferti.gte Entwurf des Bebauungs
p].ines zum offiziellen Entwurf erhoben

Nachdem dieser Erstentwurf i.n der Zei.t vom 9.5.1972 bis 22.6.1972
;yëllglgn4;. d n.:bgj:::ë91:.:Ggmbh:n äe vel:walüun g;
Bobenheim am Berg Öffent]ich ausge]egen hatte, erfo].gte der Sat-
zungsbeschluß am 4 . 9 . 1973

Am 6.9.1973 wurde der Satzungsbeschluß der Kreisverwaltung vor-
gelegt und gebeten, die vorliegenden Bauanträge nach S 33 BBauG
zu behande in .

Mi.t Schreiben vom 1.12.1975 teilte die Kreisverwaltung Bad Dürkheim
i.-n Neustadt mit, daß der Bebauungsplan unbedi.ngt in verschi.ebenen
Festsetzungen überarbeitet werden muß.

Nachdem der Bebauungsplan in der nachfolgenden Zeit verschiedentl i.ch
überarbeitet wurde. hat der Rat der Ortsgemeinde Bobenheim am Berg
den Satzungsbeschluß vom 4.9.1973 aufgehoben
Um dem Bebauungsplan zur Rechtskraft zu verhelfen, wurde in der
Si.tzung des Ortsgemeinderates am 14.6.1982 die Aufstellung ei.ner
Neufassung des Bebauungsplanes beschlossen.

In dieser Neufassung, die i-n der Zeit vom .12.11.1982 bi.s 13.12.1982
zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegen hat, war das gesamte
Gebiet als reines Wohngebiet (WR) ausgewiesen.

Di.e bei.den unbebauten Grundstücke 1084 und 1084/2 wurden als zwei.
vollwertige Baugrundstiicke ausgewi-esen. Beide Grundstücke sind im
Gelb-ungsbereich des Bebauungsplanentwurfes zu belassen.

].m Bereich B wurden zwischen Grundstück P]..-Nr. 1].24/20 und Grund-
stück P[.-Nr. 1124/29 drei neue Baup]ätze gebi]det. (Zah]. der Vo]]
geschosse l + ID. außerdem darf bezüglich der Höhenlage der bau-
lichen Anlagen die "Oberkante Rohbaudecke - Keller" oben 0,6 m
nicht überschrei-ten, Geschoß- und DachhÖhe betragen jeweils 3 m)

].m nordwestli.chen Bereü.ch wurden die beiden Grundstücke 1090/3 und
1085/3 als Baugrundstücke in äen Geltungsbereich mi.t einbezogen.

Aufgrund verschiedener Bedenken der Träger Öffentlicher Belange
faßte der Ortsgemei.nderat den Beschluß, den südöstlichen Teilte
rei.ch des Bebauungsgebietes a]s a].lgemeines Wohngebiet (WA) aus
z uwe i s en



/
Die aufgrund der Anregungen und Bedenken der Träger öffentlicher
Belange hervorgerufenen Änderungen machen eine nochmal i.ge Offen-
legung des Bebauungsplanes erforderl i.ch, die in der Zei.t vom
17.10.1983 bis 18.11.1983 durchgeführt wi.rd

Der Bebauungsplan enthält die rechtsverbi.ndlichen Festsetzungen
für die städtebauliche Ordnung in seinem Geltungsbereich. Er
bildet die Grundlage des zum Vollzug des BBauG erfordern.chen
Maßnahmen. Sicherheitszonen, Quellschutzgebi.ete und sonsti.ge
Beschränkungen werden durch die Maßnahme ni.cht berührt

Das Bebauungsgebiet "]m Woogta]." ist Bestandteil des genehmigten
Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Frei.nsheim und i.st
aus diesem entwicke l t

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen folgende
G Fundstücke

l:c;a79:;7'a-c;aw;i:=aB/ö, .LIEB/zbr 16ö/.L.Lr .L68/5r 1125/22,
1125/23, 1124/44, 1124/43, 1124/42, 1124/41, 1124/40,
1124/38, 1124/37, 1124/36, 1124/35, 1124/34, 1124/33,
1124/31, 1124/30, 1124/29, Teilfläche aus 1124/47 (Fläche
angrenzend i.m Westen an die Straßen "lm Woogtal" und ''ln den
Hahnendornen" bi.s 50 m) , 1124/20, 1124/19, 1124/].8, 1122/24,
1122/23, 1122/22, 1122/21, 1122/17, Tei.Ifläche aus 1122/10
(Straße), 1124/28 (Straße) , ].122/26, Teilfläche aus 1083/15
(Amselweg), 1090/3, 1085/3, 1084, 1084/2, 1082/13, 1082/14,
1122/25, 1124/15, 1124/16, 1124/17, 1124/21, 1124/22, 1124/23
(Straße), 1081/5, 1124/24. 1124/25, ].124/26, 1124/27, 1081/6,
1081/4, 1081/3, 1080/6, 1082/10, 1079/4, 1079/5, 1082/11,
1078/10, 1078/9, 1078/8, 1083/11 (Weg), 1078/6, 1078/7,
1077/8, 1077/7, 1077/9, 1077/10, 1077/5, 1069/8. Tei.Ifläche
aus 1076/8, 1076/9, Teilfläche aus 1069/10, 1125/17, 170/7
(naardtweg) , 1125/31 (Straße am Kirschberg) , 1124/46 (Straße
im Woogtal) , 1124/46 (Grünanlage)

a.a.zs72 5
1124/3 9 ,
1124/32 ,

Die Flächen fÜr den Gemeinbedarf si.nd i.n das
gemeinde Bobenheim am Berg Übertragen.

Eigentum der Orts

Di.e Versorgungsleitungen, wi.e Wasser-- und Stromversorgung,
die Abwasser.Leitungen si-nd im Gebiet bereü.ts verlegt.

sowie

Der Straßenbau i.st bis auf zwei Sei.tenstraßen vollzogen

FÜr die vorgesehenen städtebaul i.chen Maßnahmen (Erschließung)
entstehen der Ortsgemeinde Bobenhei.m am Berg Kosten i.n Höhe von
ca . DM 150 . 000, --

Der Bebauungsplan bildet di.e Grundlage
nach dem BBauG .

zur Erhebung von Beiträgen

dën ].0 . 10 . 1983



B e s t ä t i. g u n g

Die Begründung vom lO.lO.1983 zum Bebauungsplan
"lm Woogtal'' der Ortsgemei.nde Bnbenheim am Berg
hat zusammen mlt den zeichnerischen Festsetzungen
des Bebauungsplanes "lm Woogtal" vom 17.10.1983 bis
;1:;8';EH1'9;8i zn aen Dzenstraumen dei' Verbandsgemeinde
verwaltung Frei.nshei.m Öffentlich ausgelesen

Die Auslegung wurde durch Amtsblatt der Verbandsgemeinde
Freinsheim vom 6 .10.1983 Öffentliche bekanntgemacht

Frei-nshei-m, den 2 . 2 . 1984


